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^nb/s6emn öum Zweck. Das Ziel der Hanse war der Schutz des deutschen
Kaufmanns im Ausland- und dt-Erweiterung seiner merkantilen Stellung;
sie erstrebte für ihn Handelsfreiheiten und Haudelsvorrechte. Von den laßl-

flcme"n S'ädt-bnnd-n verfolgt der eine mehr diesen, der andere
mehr jenen Zweck. 1 '

Z®'äb,fÜ"bC "ich- alles das erreicht, was sie erstrebten.
Der Rheinische ifl überhaupt mehr durch seine Ziele als durch seine Resultate

DM$Unb 6at in bEt berühmten Schlacht von
Döffingen (1388) eine schwere Niederlage durch Eberhard den Greiner
Grafen von Württemberg, erlitten. Indessen galt diese doch mehr nur dem
Stade a« Ganzem nnd den Absichten desselben, die über den Zweck der
bloßen Verteidigung hinausgegangen waren. Die Unabhängigkeit der einzelnen
Städte hat darunter nicht wesentlich gelitten. Die einzelnen Gemeinden
erwerben in der zweiten Hälfte des 14. und tm 15. Jahrhundert noch
mancherlei landesherrliche Rechte. Und gerade die zweite Hälste des 14. ist
es, von ber an die Vertretung der Landstädte auf den territorialen Land-
tagen und (wenigstens faktisch) die der Reichsstädte auf dem Reichstag datiert

Wir müssen den Städten des Mittelalters das moralische Recht
zugestehen, politische Unabhängigkeit für sich zu verlangen. Sie repräsentierten
die überlegene Kultur und durften sich das Errungene von dem Böotiertum'
mcht entreißen oder verkümmern lassen. Wir wollen freilich den Landes-
Herren, gegen die sie sich zu verteidigen hatten, nicht unrecht tun. Ganz
fehlte diesen das Verständnis für die Bedürfnisse des Städtewesens durchaus
mcht. Wie erwähnt, führte sehr oft schon das wohlverstandene eigene
Interesse sie bahnt, Städte zu gründen, den aufkommenden Städten ihren
Schutz angebeihen zu lassen und ihnen Rechte zu gewähren, deren sie bedursten.
Allem abgesehen davon, daß das Eintreten aus eigenem Interesse für die
Städte seine bestimmten Grenzen hatte, die Landesherren erkannten wie es
nun einmal in der menschlichen Natur liegt, oft genug das eigene Interesse
mcht. Die rein dynastische Politik, die Betätigung ihrer Fehdelust standen
ihnen häufig hoher als die Interessen von Land und Volk. Es darf dabei
nicht übersehen werden, daß die Städte auch ihrerseits gegen die Landes-
Herren in weitem Umfang einen bloßen Kampf um die Macht führten, und
daß die Landesherren für diejenigen Städte, die sie sich unterworfen hatten
manches zu tun bereit waren. Dennoch bleibt es wahr, daß ein vollständiger
Sieg der Landesherren über die Städte das Städtewesen schlechthin bedroht
hätte. Ein namhafter deutscher Historiker fällt das Urteil, daß in Deutsch-
land wie in Italien nur bei der völligen staatlichen (b. h. territorialen)
Zersplitterung jene Handelsrepubliken haben emporwachsen können, die den
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